
RICHTLINIE 2007/38/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 11. Juli 2007

über die Nachrüstung von in der Gemeinschaft zugelassenen schweren Lastkraftwagen mit Spiegeln

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 71 Absatz 1 Buch-
stabe c,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zahlreiche Unfälle werden von Fahrern größerer Fahr-
zeuge verursacht, die nicht bemerken, dass sich andere
Verkehrsteilnehmer ganz nah bei oder neben ihrem Fahr-
zeug befinden. Diese Unfälle geschehen häufig beim
Richtungswechsel an Kreuzungen, an Einmündungen
oder in Kreisverkehren, wenn die Fahrer andere Verkehrs-
teilnehmer im toten Winkel unmittelbar neben ihren
Fahrzeugen übersehen. Schätzungen zufolge sterben aus
diesem Grund in Europa rund 400 Menschen jährlich,
meistens schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fahrradfah-
rer, Motorradfahrer und Fußgänger.

(2) In ihrem Weißbuch vom 12. September 2001 „Die Eu-
ropäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen
für die Zukunft“ hat die Kommission das Ziel vorgege-
ben, die Zahl der Verkehrstoten in der Europäischen
Union bis 2010 zu halbieren. Darüber hinaus hat sie
sich in ihrem dritten Aktionsprogramm für die Straßen-
verkehrssicherheit verpflichtet, die Frage einer Nachrüs-
tung von bereits zugelassenen schweren Lastkraftwagen
mit Einrichtungen für indirekte Sicht zu prüfen, um de-
ren tote Winkel zu verkleinern.

(3) In dem Fahrplan für die nächsten zehn Jahre, den die
Hochrangige Gruppe CARS 21 in ihrem Abschlussbericht
„Ein wettbewerbsfähiges Kfz-Regelungssystem für das

21. Jahrhundert“, aufgestellt hat, empfiehlt sie im Zusam-
menhang mit der Sicherheit im Straßenverkehr einen
integrierten Ansatz, zu dem die obligatorische Einfüh-
rung neuer Sicherheitseinrichtungen gehört, darunter
Spiegel zur Verringerung der toten Winkel von schweren
Lastkraftwagen.

(4) Einrichtungen für indirekte Sicht, wie Weitwinkel- und
Nahbereichsspiegel, Kameras, Bildschirme oder andere
typgenehmigte Einrichtungen für indirekte Sicht, weiten
das Sichtfeld des Fahrers aus und verbessern die Fahr-
zeugsicherheit.

(5) Mit der Richtlinie 2003/97/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 10. November 2003 zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für
die Typgenehmigung von Einrichtungen für indirekte
Sicht und von mit solchen Einrichtungen ausgestatteten
Fahrzeugen (3) sollten das indirekte Sichtfeld verbessert
und die toten Winkel neuer Fahrzeuge verkleinert wer-
den; mit dieser Vorschrift ließe sich die Zahl der Todes-
opfer deutlich verringern, doch gilt sie nur für neu zu-
zulassende Fahrzeuge.

(6) Fahrzeuge, die bereits zugelassen sind, unterliegen somit
nicht der Richtlinie 2003/97/EG. Erst im Jahr 2023 dürf-
ten diese Fahrzeuge vollständig aus dem Verkehr gezogen
sein.

(7) Um die Zahl der tödlichen und schweren Unfälle zu ver-
ringern, die von diesen Fahrzeugen verursacht werden
und in die schwächere Verkehrsteilnehmer verwickelt
sind, sollen die betreffenden Fahrzeuge mit verbesserten
Einrichtungen für indirekte Sicht nachgerüstet werden.

(8) Die bereits zugelassenen Fahrzeuge sollten mit Spiegeln
ausgestattet werden, die die seitlichen toten Winkel ver-
kleinern und den technischen Anforderungen der Richt-
linie 2003/97/EG genügen. Dies ist bei den meisten be-
troffenen Fahrzeugen technisch machbar.

(9) Es ist jedoch zweck- und verhältnismäßig, Ausnahmen
und Abweichungen für Fahrzeuge vorzusehen, die nur
noch eine kurze Betriebsdauer haben oder die bereits
mit seitlichen Spiegeln ausgestattet sind, deren Sichtfeld
nur geringfügig kleiner als das in der Richtlinie
2003/97/EG vorgeschriebene Sichtfeld ist, oder bei denen
die Nachrüstung mit Spiegeln, die der vorgenannten
Richtlinie genügen, unwirtschaftlich ist.
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(1) Stellungnahme vom 14. März 2007 (noch nicht im Amtsblatt ver-
öffentlicht).

(2) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2007
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates
vom 25. Juni 2007.

(3) ABl. L 25 vom 29.1.2004, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2006/96/EG des Rates (ABl. L 363 vom 20.12.2006,
S. 81).



(10) Die Vorschriften und Verfahren dieser Richtlinie sollten
nicht für Fahrzeuge der Klassen N2 und N3 gelten, bei
denen der Tag der Erstzulassung und/oder Typgenehmi-
gung und/oder Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 2000
liegt und die überwiegend aufgrund ihres historischen
Interesses betrieben werden.

(11) Für schwere Lastkraftwagen, die die Anforderungen dieser
Richtlinie aus technischen und/oder wirtschaftlichen
Gründen nicht vollständig erfüllen können, sollten die
zuständigen Behörden Alternativlösungen in Betracht zie-
hen und genehmigen. In solchen Fällen sind die Mitglied-
staaten aufgefordert, Listen von erlaubten und genehmig-
ten technischen Lösungen der Kommission zu übermit-
teln, die sie ihrerseits allen Mitgliedstaaten zur Verfügung
stellt.

(12) Damit sich der Markt auf die kurzfristig hohe Nachfrage
einstellen kann, soll eine Übergangsfrist vorgesehen wer-
den.

(13) Schwere Lastkraftwagen, die vor den Zeitpunkten für die
Umsetzung der Richtlinie 2003/97/EG bereits mit Ein-
richtungen für indirekte Sicht nachgerüstet wurden, die
das durch jene Richtlinie vorgeschriebene Sichtfeld weit-
gehend abdecken, sollten von den Anforderungen der
vorliegenden Richtlinie ausgenommen werden dürfen.

(14) Die Nachrüstung soll von geeigneten Maßnahmen beglei-
tet werden, die auf die Gefahren der toten Winkel schwe-
rer Lastkraftwagen aufmerksam machen. Dazu sollten
Informationskampagnen für schwächere Straßenverkehrs-
teilnehmer sowie in Bezug auf die korrekte Einstellung
und Benutzung von Einrichtungen für indirekte Sicht ge-
hören.

(15) Andere Fahrzeugtypen als diejenigen, für die diese Richt-
linie gilt, wie etwa leichte Lastkraftwagen und Busse, die
nicht mit verbesserten Einrichtungen für indirekte Sicht
ausgerüstet sind, sind ebenfalls oft in Unfälle, die dem
toten Winkel zuzuschreiben sind, verwickelt. Deshalb
sollten die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über
Anforderungen an die aktive und passive Sicherheit stän-
dig im Hinblick auf eine Verbesserung und Förderung der
Verkehrssicherheit überarbeitet werden.

(16) Mit Blick auf eine umfassendere Analyse und eine künf-
tige Strategie zur Verringerung der Zahl der Unfälle, die
dem toten Winkel zuzuschreiben sind, sollte die Kom-
mission gemäß der Entscheidung 93/704/EG des Rates
vom 30. November 1993 über die Einrichtung einer ge-
meinschaftlichen Datenbank über Straßenverkehrsun-
fälle (1) und anderen einschlägigen Rechtsakten der

Gemeinschaft, wie z. B. der Entscheidung Nr.
2367/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. Dezember 2002 über das Statistische Pro-
gramm der Gemeinschaft 2003—2007 (2), einschlägige
Daten bei den Mitgliedstaaten einholen und diese ange-
messen verarbeiten.

(17) Nach der Richtlinie 96/96/EG des Rates vom 20. Dezem-
ber 1996 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die technische Überwachung der
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (3) müssen
der Güterbeförderung dienende Kraftfahrzeuge mit einer
zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t mindestens
einmal pro Jahr einer technischen Überwachung unter-
zogen werden. Um der technischen Untersuchung zu ge-
nügen, sollten schwere Lastkraftwagen unter anderem mit
Rückspiegeln ausgerüstet sein, die den Anforderungen der
Richtlinie entsprechen. Die Mitgliedstaaten erkennen die
Bescheinigungen über die technische Überwachung, die
sie für die in ihrem Hoheitsgebiet zugelassenen Fahrzeuge
ausgestellt haben, gegenseitig an, damit die Fahrzeuge auf
den Straßen der Mitgliedstaaten frei bewegt werden kön-
nen.

(18) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Nachrüstung
der in der Gemeinschaft bereits zugelassenen Fahrzeuge,
auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk-
licht werden kann und daher wegen des Umfangs und
der Wirkungen der Maßnahme besser auf Gemeinschafts-
ebene zu verwirklichen ist, kann die Gemeinschaft im
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergeleg-
ten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem
in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur
Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(19) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinba-
rung „Bessere Rechtsetzung“ (4) wird bei den Mitgliedstaa-
ten darauf hingewirkt, dass sie für ihre eigenen Zwecke
und im Interesse der Gemeinschaft eigene Aufstellungen
vornehmen, aus denen im Rahmen des Möglichen die
Entsprechungen von Richtlinien und Umsetzungsmaß-
nahmen zu entnehmen sind, und diese veröffentlichen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Richtlinie regelt die Voraussetzungen für die Ausrüstung
von in der Gemeinschaft zugelassenen Fahrzeugen der Klassen
N2 und N3 mit Einrichtungen für indirekte Sicht gemäß Anhang
II Abschnitt A Nummer 2 der Richtlinie 70/156/EWG des Rates
vom 6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge
und Kraftfahrzeuganhänger (5).
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(1) ABl. L 329 vom 30.12.1993, S. 63. Entscheidung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

(2) ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 1. Entscheidung geändert durch die
Entscheidung Nr. 787/2004/EG (ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 12).

(3) ABl. L 46 vom 17.2.1997, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003.

(4) ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
(5) ABl. L 42 vom 23.2.1970, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die

Richtlinie 2007/37/EG (ABl. L 161 vom 22.6.2007, S. 60).



Artikel 2

(1) Diese Richtlinie gilt für Fahrzeuge der Klassen N2 und N3,
die über keine Typ- oder Einzelgenehmigung gemäß der Richt-
linie 2003/97/EG verfügen.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für

a) Fahrzeuge der Klassen N2 und N3, die vor dem 1. Januar
2000 zugelassen wurden;

b) Fahrzeuge der Klasse N2, mit einer zulässigen Gesamtmasse
von höchstens 7,5 t, bei denen ein Spiegel der Klasse V nicht
so angebracht werden kann, dass die folgenden Bedingungen
erfüllt sind:

i) Kein Teil des Spiegels darf sich unabhängig von dessen
Einstellung weniger als 2 m (eine Toleranz von + 10 cm
ist zulässig) über dem Boden befinden, wenn das Fahr-
zeug so beladen ist, dass es sein höchstes technisch zu-
lässiges Gewicht hat, und

ii) der Spiegel muss von der Fahrerposition aus voll einseh-
bar sein;

c) Fahrzeuge der Klassen N2 und N3, die einzelstaatlichen Maß-
nahmen unterliegen, die vor den Zeitpunkten der Umsetzung
der Richtlinie 2003/97/EG in Kraft getreten sind und das
Anbringen anderer Einrichtungen für indirekte Sicht auf
der Beifahrerseite erforderlich machen, welche nicht weniger
als 95 % des gesamten Sichtsfeldes auf Bodenhöhe der Spie-
gel der Klassen IV und V gemäß jener Richtlinie abdecken.

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben mit Wirkung ab dem
6. August 2007 und spätestens ab dem 31. März 2009 vor,
dass alle in Artikel 2 Absatz 1 genannten Fahrzeuge auf der
Beifahrerseite mit Weitwinkel- und Nahbereichsspiegeln ausge-
stattet sind, die den Anforderungen an Spiegel der Klasse IV
bzw. V gemäß der Richtlinie 2003/97/EG genügen.

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt die Übereinstimmung mit
dieser Richtlinie als erreicht, wenn die Fahrzeuge auf der Bei-
fahrerseite mit Weitwinkel- und Nahbereichsspiegeln ausgestat-
tet sind, deren Sichtfelder zusammen nicht weniger als 95 % des
gesamten Sichtfeldes auf Bodenhöhe eines Spiegels der Klasse IV
und nicht weniger als 85 % des Sichtfeldes auf Bodenhöhe eines
Spiegels der Klasse V gemäß der Richtlinie 2003/97/EG abde-
cken.

(3) Fahrzeuge gemäß Artikel 2, die mangels verfügbarer und
wirtschaftlich vertretbarer technischer Lösungen nicht mit Spie-
geln ausgestattet werden können, die den Anforderungen von
Absatz 1 oder 2 des vorliegenden Artikels genügen, dürfen mit
zusätzlichen Spiegeln und/oder anderen Einrichtungen für indi-
rekte Sicht ausgestattet werden, sofern diese Einrichtungen zu-
sammen nicht weniger als 95 % des gesamten Sichtfeldes auf
Bodenhöhe der Spiegel der Klasse IV und nicht weniger als 85 %
des Sichtfeldes auf Bodenhöhe der Spiegel der Klasse V gemäß
der Richtlinie 2003/97/EG abdecken.

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine
Liste der technischen Lösungen, die diesem Artikel entsprechen.
Die Kommission macht die mitgeteilten Angaben allen Mitglied-
staaten durch Veröffentlichung auf ihrer Internetseite oder durch
andere geeignete Mittel öffentlich zugänglich.

Artikel 4

(1) Der Nachweis für die Einhaltung der Anforderungen des
Artikels 3 Absätze 1, 2 und 3 wird von den Mitgliedstaaten
gemäß Artikel 3 der Richtlinie 96/96/EG erbracht.

(2) Die Kommission trifft — mit Unterstützung der in Arti-
kel 8 der Richtlinie 96/96/EG und in Artikel 13 Absatz 1 der
Richtlinie 70/156/EWG genannten Ausschüsse in ihrem jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich — die geeigneten Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass die in Artikel 3 der vorliegenden Richtlinie
genannten Einrichtungen gemäß den Anforderungen dieser
Richtlinie angebracht und einer technischen Überwachung un-
terzogen werden. Diese Maßnahmen müssen spätestens bis zum
6. August 2008 getroffen werden.

Artikel 5

Bis zum 6. August 2011 legt die Kommission dem Europä-
ischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Umset-
zung dieser Richtlinie zusammen mit einer Studie über Unfälle,
die auf den toten Winkel zurückzuführen sind, vor, in dem alle
Fahrzeuge und entstandenen Kosten behandelt werden und mit
dem das Ziel verfolgt wird, die Verkehrssicherheit zu verbessern.
Auf der Grundlage einer umfassenderen Kosten-Nutzen-Analyse
wird dem Bericht der Kommission gegebenenfalls ein Vorschlag
für die Überarbeitung bestehender Rechtsvorschriften beigefügt.

Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
bis zum 6. August 2008 nachzukommen. Sie teilen der Kom-
mission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschriften
mit und fügen eine Tabelle der Entsprechungen zwischen dieser
Richtlinie und den innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 7

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 8

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 11. Juli 2007.

In Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. LOBO ANTUNES
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